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Zitat von CDL

Nein, das darf der Arbeitgeber eben nicht einfach wissen, denn damit wird durch die
Hintertür eben doch zwangsweise eine Behinderung offengelegt. Ich weiß sehr genau
was es bedeutet, wenn man in der Arbeitswelt plötzlich nur noch nach diesem Label
beurteilt und infolge dessen und ganz unabhängig von den eigenen Leistungen
aussortiert wird. Ich habe meine Behinderung trotzdem offengelegt bei Bewerbungen,
verstehe aber jeden und jede, der/ die das nicht direkt machen möchte, denn der Berg
an Vorurteilen, dem man begegnet ist gewaltig.

Wenn ich das nicht offenlegen will, muß ich mich im Umkehrschluß aber auch an den normalen
Maßstäben messen lassen und auf eine Sonderbehandlung verzichten. „Wasch mir den Pelz,
aber mach mich nicht naß“ funktioniert nicht!

Und ja, ich weiß auch wovon ich rede. Hab selber als Schüler im Sportunterricht reihenweise 5er
kassiert dank spastischer Lähmung. Meine Eltern waren aber der Auffassung: „Neid muß man
sich erarbeiten, Mitleid kriegt man geschenkt!“ Entsprechend gab es keinen Nachteilsausgleich
in Sport.

Getreu dem Motto habe ich später bei der Musterung meine Behinderung verschwiegen, wurde
dank 15 Jahren Krankengymnastik, Stotterschule, … sogar tauglich gemustert, wurde
eingezogen und habe später mit der Bescheinigung über den abgeleisteten Wehrdienst meinen
Behindertenausweis wegen nachgewiesener Gesundheit zurückgegeben.
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